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Mindestlohngesetz 
Praktika in berufsvorbereitenden Bildungsgängen (VAB und VABO, BEJ, BFPE, 
AVdual, 2 BF) 
 

 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

am 1. Januar 2015 ist das Mindestlohngesetz in Kraft getreten, das für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer gilt. Praktikantinnen und Praktikanten sind nach diesem Gesetz 

Arbeitnehmer, soweit sie nicht unter die Ausnahmeregelungen nach § 22 des Mindest-

lohngesetzes fallen. 

 

Hiernach gelten Praktikanten und Praktikantinnen nicht als Arbeitnehmer im Sinne des 

Mindestlohngesetzes, wenn das Praktikum als in der Ausbildungs- und Prüfungsord-

nung verpflichtend verankert ist (§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Mindestlohnge-

setzes). Ein verpflichtendes Praktikum liegt auch vor, wenn ein im Wahlpflichtbereich 

vorgesehenes Praktikum absolviert wird. 

 

Die in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der oben genannten Bildungsgänge 

vorgesehenen Praktika sind als verpflichtende Praktika in diesem Sinne angeordnet. 

Deshalb unterliegen die in diesen Bildungsgängen vorgeschriebenen Praktika nicht der 

Mindestlohnpflicht. 

 

 

__ 



Ergänzend weisen wir darauf hin, dass außerdem Personen dann nicht als Arbeitneh-

merinnen oder Arbeitnehmer im Sinne des Mindestlohngesetzes gelten, wenn sie noch 

keine Berufsausbildung abgeschlossen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben (§ 22 Absatz 2 des Mindestlohngesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 1 und 2 

des Jugendschutzgesetzes).  

 

Wir bitten Sie, wenn Sie bei Betrieben oder Einrichtungen Praktikumsplätze für diese 

Bildungsgänge einwerben, diese entsprechend zu informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez.  

H. Rothenhäusler 


